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Anhang 1: 
 
Mitglieder des „Projektbegleitende Arbeitskreises“ 

  
   
Herr Dr. Antony INGUS Hannover  
Herr Ausborn Unterhaltungs- u. Landschaftspflegeverband „Große Aue“  
Herr Becker WLV Minden-Lübbecke  
Herr Bergmann Nds. Landvolk Diepholz  
Herr Cramer Amt für Agrarordnung Bielefeld  
Herr Dr. Drechsler INGUS Hannover (ab 09/02)  
Herr Dr. Dreesmann Bezirksregierung Hannover (bis 05/02)  
Frau Fischer Bezirksregierung Hannover  
Herr Haase Nds. Landvolk Mittelweser  
Herr Hartmann Landkreis Nienburg  
Herr Irgang LK Westfalen-Lippe, Bezirksstelle für Agrarstruktur Lage  
Herr Kokemoor WLV Minden-Lübbecke, Landwirt  
Frau Lagemann-Kohnhorst INGUS Hannover  
Herr Dr. Laurenz LK Westfalen-Lippe, Kreisstelle Coesfeld  
Frau Dr. Maltz Bezirksregierung Hannover, Ast. Sulingen (ab 05/02)  
Herr Meyer zu Vilsendorf LWK Hannover, Bezirksstelle Nienburg  
Herr Meier Bezirksregierung Detmold  
Herr Müller Staatliches Umweltamt Minden  
Herr Nuttelmann Landwirt  
Herr Röscher Landkreis Diepholz  
Herr Schlichte Landvolk Diepholz, Landwirt  
Herr Vehling Kreis Minden-Lübbecke  
Herr Vorholt Amt für Agrarstruktur Sulingen  
Herr Wehr Landkreis Nienburg / Weser   
Herr Weingarz LK Westfalen-Lippe, Kreisstelle Minden-Lübbecke  
 
 
 
Mitglieder der Ad hoc-AG „Umweltziele und -monitoring Landwirtschaft“ 

  
   
Herr Dr. Antony INGUS Hannover  
Herr Dr. Baumgärtel LWK Hannover  
Frau Lagemann-Kohnhorst INGUS Hannover  
Herr Dr. Laurenz LK Westfalen-Lippe, Kreisstelle Coesfeld  
Herr Weingarz LK Westfalen-Lippe, Kreisstelle Minden-Lübbecke  
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Anhang 2:  
 
Gewässerschutzrelevante Inhalte der Düngeverordnung  
[BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND 
FORSTEN, 1997] 
 
§ 2 Grundsätze der Düngemittelanwendung 
 
(1) Gewährleistung einer weitestgehenden Nährstoffausnutzung durch die Pflanzen und 

einer weitestgehenden Vermeidung von Nährstoffverlusten durch eine zeitlich und 
mengenmäßig angepasste Ausbringung 

(2) Geräte zum Ausbringen von Düngemitteln müssen den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik entsprechen 

(3) Beim Ausbringen von Düngemitteln ist ein direkter Eintrag in Oberflächengewässer, 
u.a. durch Einhaltung eine ausreichenden Mindestabstandes, zu vermeiden und dafür 
zu sorgen, dass kein Abschwemmen in Oberflächengewässer erfolgt. 

(4) Stickstoffhaltige Düngemittel dürfen nur ausgebracht werden, wenn der Boden für sie 
aufnahmefähig ist, also nicht auf tiefgefrorene, wassergesättigte oder stark schnee-
bedeckte Böden. 

 

§ 3 Besondere Grundsätze für die Anwendung von Wirtschaftsdüngern tierischer 
Herkunft und von Sekundärrohstoffen 

 
(1) Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft und Sekundärrohstoffdünger sind wie vergleich-

bare Mehrnährstoffdünger anzuwenden. 

(2) Vermeidung von Ammoniakverflüchtigungen bei der Ausbringung von Gülle, Jauche, 
Geflügelkot oder stickstoffhaltigen flüssigen Sekundärrohstoffdüngern durch boden-
nahe Aufbringung, Berücksichtigung von Vegetationsstand sowie Witterung und 
durch unverzügliche Einarbeitung. 

(3) Nach der Ernte dürfen die in Absatz 2 genannten Düngemittel nur zu Feldgras, 
Grassamen, Untersaaten, Herbstaussaaten einschließlich Zwischenfrüchten oder bei 
Strohdüngung ausgebracht werden. Max. 40 kg Ammonium-Stickstoff oder 80 kg 
Gesamt-N/ha. 

(4) Ausbringungsverbot für die in Absatz 2 genannten Düngemittel vom 15.11. bis 15.01. 

(5) Auf Moorböden ist die erhöhte Gefahr der Nährstoffauswaschung bei der Aus-
bringung der oben genannten Düngemittel zu berücksichtigen. 

(6) Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft dürfen auf sehr hoch mit Phosphat oder Kali 
versorgten Böden nur bis in Höhe des P- und K-Entzuges des Pflanzenbestandes 
ausgebracht werden, wenn schädliche Auswirkungen auf Gewässer nicht zu erwarten 
sind. 

(7) Die mit Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft aufgebrachte Gesamt-Stickstoffmenge 
darf je Hektar und Jahr auf  Ackerland 170 kg N/ha und auf Grünland 210 kg N/ha 
nicht überschreiten. 
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§ 4 Grundsätze der Düngebedarfsermittlung 
 

(1) Schlagbezogene Düngebedarfsermittlung für Bewirtschaftungseinheiten bis zu 
5 ha. 

(2) Ermittlung der im Boden verfügbaren Nährstoffmengen 
- für Stickstoff mindestens jährlich eigene Bodenuntersuchungen oder Übernahme 
  der Empfehlungen / Richtwerte der Beratung 
- für Phosphat und Kali mindestens alle 6 Jahre Bodenuntersuchungen, auf 
  extensivem Dauergrünland mindestens alle 9 Jahre 
- für Magnesium und Schwefel eigene Bodenuntersuchungen oder Übernahme der 
   Empfehlungen / Richtwerte der Beratung 

(3) Ermittlung des pH-Wertes oder Kalkbedarfs 

(4) ..... 

(5) Ermittlung des Nährstoffgehaltes auszubringender Wirtschaftsdünger mittels 
Untersuchungen, empfohlenen Berechnungs- und Schätzverfahren oder Richt-
werten. 

 

§ 5 Nährstoffvergleiche 
 
Betriebe mit mehr als 10 ha LF oder mehr als 1 ha Gemüse, Hopfen, Reben, Erdbeeren, 
Gehölzen oder Tabak haben auf Betriebsebene für Stickstoff jährlich und für Phosphat 
und Kali mindestens alle drei Jahre Nährstoffvergleiche zu erstellen. 
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